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§ 119 G-VBG 2012
 G-VBG 2012 - Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 2012 - G-VBG 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.03.2023

(1) Auf den Vertragsbediensteten, der Arzt im Sinn des Ärztegesetzes 1998 ist, der an einer Krankenanstalt verwendet

wird und dem eine Überstundenzuschlagspauschale nach § 135 gewährt wird, ndet § 29 Abs. 1 mit der Maßgabe

Anwendung, dass die Zeiten der Dienststellenbereitschaft unabhängig davon, ob und in welchem Ausmaß der Arzt

verp ichtet ist, während der Dienststellenbereitschaft seiner dienstlichen Tätigkeit nachzugehen, im Verhältnis 1:0,5

der im Dienstplan vorgeschriebenen Stunden als Überstunden gelten. Weiters gelten jene Dienststunden, die über die

Monatsdienstzeit hinaus vorgeschrieben sind, als Überstunden. § 29 Abs. 2, 4, 5, 6, 7 und 9 ndet keine Anwendung,

§ 29 Abs. 3 gilt mit der Maßgabe, dass anstelle der Abgeltungsart nach § 29 Abs. 2 auf die Abgeltungsart nach § 29

Abs. 10 abzustellen ist. § 29 Abs. 10 gilt sinngemäß.

(2) Auf den Vertragsbediensteten nach Abs. 1 ndet § 29 Abs. 8 erster Satz mit der Maßgabe Anwendung, dass die

geleisteten Überstunden jeweils mit dem Faktor 1 zu werten sind. Überstunden während der Rufbereitschaft werden

unabhängig von ihrer zeitlichen Lage mit dem Faktor 0,75 bewertet.

(3) Einem Vertragsbediensteten nach Abs. 1 erster Satz sind für eine Dienststellenbereitschaft im Ausmaß von 24

Stunden, die an einem Samstag, Sonn- oder gesetzlichen Feiertag beginnt, vier Stunden zusätzlich in Ansatz zu bringen,

die im Verhältnis 1:1 in Freizeit auszugleichen sind.

In Kraft seit 01.01.2022 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/g-vbg_2012/paragraf/135
https://www.jusline.at/gesetz/g-vbg_2012/paragraf/29
https://www.jusline.at/gesetz/g-vbg_2012/paragraf/29
https://www.jusline.at/gesetz/g-vbg_2012/paragraf/29
https://www.jusline.at/gesetz/g-vbg_2012/paragraf/29
https://www.jusline.at/gesetz/g-vbg_2012/paragraf/29
https://www.jusline.at/gesetz/g-vbg_2012/paragraf/29
https://www.jusline.at/gesetz/g-vbg_2012/paragraf/29
file:///

	§ 119 G-VBG 2012
	G-VBG 2012 - Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 2012 - G-VBG 2012


